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Vereinsgründung 
 
Ende 1983 entstand eine Interessengemeinschaft Tennis.  
Ihr gehörten anfänglich 10 Kapellener Familien an.  
Ziel war, in Eigenleistung einen Tennisplatz zu erstellen. Jede der zehn Familien 
wollte einen Eigenanteil von 1.500,00 DM leisten. Das nötige Grundstück wollte 
M. Düngelhoef zur Verfügung stellen. Nach mehreren Gesprächen wurde am 
01.06.1984 an den Kreis Kleve der Antrag gestellt, einen Tennisplatz in 
Eigenleistung zu errichten. Dieser Antrag wurde vom Kreis mit der Begründung 
abgelehnt, dass es sich um einen vermeidbaren Eingriff in die Natur handelt. 
Gleichzeitig wurde ein Grundstück der Stadt Geldern neben der Kläranlage 
angeboten. Voraussetzung zum Erwerb des Grundstückes war die Gründung 
eines Vereins und die Baugenehmigung durch den Kreis. Nachdem die 
Gemeinschaft sich entschlossen hatte, diese Voraussetzungen zu erfüllen, 
wurde am 20.10.1984 der Bauantrag gestellt.  
 
Am 08.02.1985 traf sich die Interessengemeinschaft mit den Familien 
und gründete den "Tennisclub Kapellen 84". 
 
Die Gründungsmitglieder im einzelnen: 
 
Berthold Aldenpaß 
Willi Düngelhoef 
Wolfgang Weinhold 
Edi Brauer 
Max Düngelhoef 
Richard Kaspar  
Geradus Bosman 
Karl-Heinz Hornen 
Hans Weibel 
Bernd Tiebeke 
Bernd Kempen 
Josel Nass  
 
 
Nach durchgeführten Wahlen setzte sich der Vorstand wie folgt zusammen:  
Vorsitzender:  B. Aldenpaß 
I. Stellvertreter: W. Weibel 
2. Stellvertreter: M. Düngelhoef 
Kassierer: J. Nass 
Stellvertreter: W. Weinhold 
Schriftführer: B. Tiebeke 
 
Der Vorstand hatte den Auftrag, Statuten zu entwerfen und sie auf einer 
einzuberufenden Hauptversammlung vorzulegen. 
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Erstmals am 13.02.1985 hatte man große Hoffnung, bald mit den Bauarbeiten 
beginnen zu können. Die Stadt Geldern erteilte die grundsätzliche 
Genehmigung, auf dem stadteigenen Grundstück einen Tennisplatz zu errichten. 
Es fehlte nur noch die Genehmigung durch den Kreis. 
 
Der 01.10.1985 brachte den ersten großen Dämpfer. Es erfolgte ein 
ablehnender Bescheid. Grund:  
Nachbar-widerspruch des Niersverbandes Viersen.  
Was nun?  
Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung Geldern, die aber kein anderes 
Grundstück in Kapellen zur Verfügung stellen konnte, wurde ein neuer Versuch 
gestartet. 
 
Am 10.11.1985 wurde ein neuer Antrag gestellt, der wieder das Grundstück 
Duengelhoef ins Auge fasste. Der Antrag lautete auf 
Flächennutzungsplanänderung und Errichtung eines Tennisplatzes auf eben 
diesem Grundstück. Bereits am 19.12.1985 wurde dieser Antrag durch den Rat 
der Stadt Geldern behandelt und nur mit drei Gegenstimmen (Grünen) 
angenommen. 
 
Nun musste "nur" noch der Regierungspräsident in Düsseldorf zustimmen. Da 
dies erfahrungsgemäß ca. drei Monate dauert, war man zuversichtlich, Anfang 
1986 mit dem Bau beginnen zu können.  
Im Januar 1986 ging die erste Gebührenrechnung ein. Zur Begleichung wurde 
jede Mitgliedsfamilie mit 20,00 DM belastet. 
 
Zur Erörterung des Sachstandes wurde zu einer Mitgliederversammlung am 
07.03.1986 eingeladen. Diese Einladung erging auch an die Kapellener 
Ratsmitglieder. Es erschien das Ratsmitglied G. Dahlhaus (die anderen waren 
entschuldigt). Nach Abschluss der Erörterungen ging man, was den Baubeginn 
des Platzes betraf, zuversichtlich nach Hause. 
 
Die große Ernüchterung folgte am 11.03.1986. Der Niersverband Viersen hatte 
beim Regierungspräsidenten in Düsseldorf Einspruch gegen die Änderung des 
Flächennutzungsplanes erhoben. Als Grund wurde der Immissionsschutz 
angeführt. Nun begann das lange Warten. 
Am 01.10.1986 folgte die Wiederholung der Gründungsversammlung vom 
08.02.1985. Sie war nötig, da der Verein ins Vereinsregister eingetragen werden 
musste. Nur mit erfolgter Eintragung konnten Zuschüsse beantragt werden. Der 
vom amtierenden Vorstand eingebrachte Entwurf einer Vereinssatzung wurde 
ausführlich beraten und deren Annahme beschlossen. 
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Um der angenommenen Satzung gerecht zu werden, musste ein neuer 
Vorstand gewählt werden.  
Die Wahl ergab folgende Zusammensetzung: 
 
1. Vorsitzender: B. Aldenpaß 
2. Vorsitzender: W. Weibel 
Schriftführer: B. Tiebeke 
Kassierer: J. Nass  
Sportwart: P. Kempen 
 
 
 
Ausschussmitglieder wurden M. Düngelhoef und W. Weinhold. Als Kassenprüfer 
wurden K.-H. Homen und R. Kaspar gewählt.  
Von der Versammlung wurden ebenfalls die Gebührenordnung und der 
Pachtvertrag verabschiedet. Der Pachtvertrag wurde für 32 Jahre vom 
01.11.1986 bis 31.10.2018 abgeschlossen. 
 
Dem Vorstand lagen die ersten Kostenvoranschläge für die Errichtung von 3 
Plätzen in der Höhe von ca. 200.000 DM vor. Den Mitgliedern musste leider 
mitgeteilt werden, dass der Sachstand in Sachen Einspruch Niersverband beim 
Regierungspräsidenten unverändert unklar war. 
 
Im November 1986 startete der TC eine Befragungsaktion unter den 
Einwohnern Kapellen's. Gleich 118 Personen bekundeten schriftlich ihr 
Interesse an einer Mitgliedschaft im TC. Alle Interessenten wurden zu einem 
Informationsabend am 12.12.1986 eingeladen. Dort bestand die Möglichkeit, 
Antrag auf Aufnahme zu stellen. Abschließend bestand der Verein aus 152 
Mitgliedern.  
 
Trotz intensiver Bemühungen des Vorstandes kam die Entscheidung über die 
Änderung der Flächennutzung nicht zustande. Am 04.08.1987 wurden 
Landesmittel in Höhe von 27.000,00 DM mit der Auflage bewilligt, den 
Baubeginn bis zum 30.04.1988 anzuzeigen. 
 
Über den Einspruch des Niersverbandes beim Regierungspräsidenten war 
immer noch nicht entschieden. Der Regierungspräsident forderte von der Stadt 
Geldern ein Geruchsgutachten. Dieses musste vom TÜV erstellt werden. Die 
Kosten in Höhe von 10.000,00 DM übernahm die Stadt Geldern. 
 
Es musste weiter gewartet werden. Dann kam endlich die erlösende Nachricht. 
Nachdem der Regierungspräsident das geforderte TÜV-Gutachten vorliegen 
hatte, wurde der Einspruch des Niersverbandes verworfen.  
Am 15.04.1988 wurde die Baugenehmigung durch den Vorsitzenden beim Kreis 
abgeholt und persönlich zur Stadt gebracht. 


